
[Hier eingeben] 
 

  
 
 
 
 
 

 
Wildwasser Nürnberg e.V. 

 
 

Beilage 
zum 

Handbuch 
 

„Gegen sexuellen Missbrauch“ 
 

Relevante Paragraphen zu den Straftaten gegen 
die sexuelle Selbstbestimmung (StGB),  

Auszüge 
Strafprozessordnung (StPO) 
und Kindschaftsrecht (BGB)  

 
Stand Mai 2023 

 
 

  

Es gibt immer wieder Reformen des Strafrechts. Wir empfehlen, sich bei 
der Zuordnung der einzelnen Taten, der Strafhöhe und der 

Verjährungsfrist durch eine / einen auf Opferrecht spezialisierte 
Anwältin / spezialisierten Anwalt beraten zu lassen. 
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Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung (StGB)  
Quelle: www.dejure.org/gesetze/StGB (Mai 2023) 

 
§ 78 Verjährungsfrist. 
 
(1) Die Verjährung schließt die Ahndung der Tat und die Anordnung von Maßnahmen (§ 11 

Abs. 1 Nr. 8) aus. 2§ 76a Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 bleibt unberührt. 
 
(2) Verbrechen nach § 211 (Mord) verjähren nicht. 
 
(3) Soweit die Verfolgung verjährt, beträgt die Verjährungsfrist 
 

1. dreißig Jahre bei Taten, die mit lebenslanger Freiheitsstrafe bedroht sind,  
 

2. zwanzig Jahre bei Taten, die im Höchstmaß mit Freiheitsstrafen von mehr als zehn 
Jahren bedroht sind, 

 
3. zehn Jahre bei Taten, die Höchstmaß mit Freiheitsstrafen von mehr als fünf Jahren bis 

zu zehn Jahren bedroht sind, 
 
4. fünf Jahre bei Taten, die im Höchstmaß mit Freiheitsstrafen von mehr als einem Jahr 

bis zu fünf Jahren bedroht sind, 
 
5. drei Jahre bei den übrigen Taten. 
 

(4) Die Frist richtet sich nach der Strafdrohung des Gesetzes, dessen Tatbestand die Tat 
verwirklicht, ohne Rücksicht auf Schärfungen oder Milderungen, die nach den Vorschriften 
des Allgemeinen Teiles oder für besonders schwere oder minder schwere Fälle vorgesehen 
sind. 

 
§ 78 b Ruhen.  
 
(1) Die Verjährung ruht 
 

1. bis zur Vollendung des 30. Lebensjahres des Opfers bei Straftaten nach den §§ 174 bis 
174c, 176 bis 178, 182, 184b Absatz 1 Satz 1 Nummer 3, auch in Verbindung mit 
Absatz 2, §§ 225, 226a und 237, 
  

2. solange nach dem Gesetz die Verfolgung nicht begonnen oder nicht fortgesetzt werden 
kann; dies gilt nicht, wenn die Tat nur deshalb nicht verfolgt werden kann, weil Antrag, 
Ermächtigung oder Strafverlangen fehlen. 

 
§ 173 Beischlaf zwischen Verwandten 
 
(1) Wer mit einem leiblichen Abkömmling den Beischlaf vollzieht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu 

drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. 
 
(2) Wer mit einem leiblichen Verwandten aufsteigender Linie den Beischlaf vollzieht, wird mit 

Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft; dies gilt auch dann, wenn 
das Verwandtschaftsverhältnis erloschen ist. Ebenso werden leibliche Geschwister bestraft, 
die miteinander den Beischlaf vollziehen. 
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(3) Abkömmlinge und Geschwister werden nicht nach dieser Vorschrift bestraft, wenn sie zur 
Zeit der Tat noch nicht achtzehn Jahre alt waren. 

 
§ 174 Sexueller Missbrauch von Schutzbefohlenen. 

 
(1) Wer sexuelle Handlungen 
 

1. an einer Person unter achtzehn Jahren, die ihm zur Erziehung, zur Ausbildung oder zur 
Betreuung in der Lebensführung anvertraut ist, 
 

2. an einer Person unter achtzehn Jahren, die ihm im Rahmen eines Ausbildungs-, Dienst- 
oder Arbeitsverhältnisses untergeordnet ist, unter Missbrauch einer mit dem 
Ausbildungs-, Dienst- oder Arbeitsverhältnis verbundenen Abhängigkeit oder 
 

3. an einer Person unter achtzehn Jahren, die sein leiblicher oder rechtlicher Abkömmling 
ist oder der seines Ehegatten, seines Lebenspartners oder einer Person, mit der er in 
eheähnlicher oder lebenspartnerschaftsähnlicher Gemeinschaft lebt,  

 
vornimmt oder an sich von dem Schutzbefohlenen vornehmen läßt, wird mit Freiheitsstrafe von 
drei Monaten bis zu fünf Jahren bestraft. 2Ebenso wird bestraft, wer unter den 
Voraussetzungen des Satzes 1 den Schutzbefohlenen dazu bestimmt, dass er sexuelle 
Handlungen an oder vor einer dritten Person vornimmt oder von einer dritten Person an sich 
vornehmen lässt. 

 
(2) Mit Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu fünf Jahren wird eine Person bestraft, der in 

einer dazu bestimmten Einrichtung die Erziehung, Ausbildung oder Betreuung in der 
Lebensführung von Personen unter achtzehn Jahren anvertraut ist, und die sexuelle 
Handlungen 

  
1. an einer Person unter sechzehn Jahren, die zu dieser Einrichtung in einem 

Rechtsverhältnis steht, das ihrer Erziehung, Ausbildung oder Betreuung in der 
Lebensführung dient, vornimmt oder an sich von ihr vornehmen lässt oder 
 

2. unter Ausnutzung ihrer Stellung an einer Person unter achtzehn Jahren, die zu dieser 
Einrichtung in einem Rechtsverhältnis steht, das ihrer Erziehung, Ausbildung oder 
Betreuung in der Lebensführung dient, vornimmt oder an sich von ihr vornehmen lässt. 
 

²Ebenso wird bestraft, wer unter den Voraussetzungen des Satzes 1 den Schutzbefohlenen 
dazu bestimmt, dass er sexuelle Handlungen an oder vor einer dritten Person vornimmt oder 
von einer dritten Person an sich vornehmen lässt. 
 
 
(3) Wer unter den Voraussetzungen des Absatzes 1 oder 2 
 

1. sexuelle Handlungen vor dem Schutzbefohlenen vornimmt, um sich oder den 
Schutzbefohlenen hierdurch sexuell zu erregen, oder 
 

2. den Schutzbefohlenen dazu bestimmt, daß er sexuelle Handlungen vor ihm vornimmt, 
 
wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. 
 
(4) Der Versuch ist strafbar. 
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(5) In den Fällen des Absatzes 1 Satz 1 Nummer 1, des Absatzes 2 Satz 1 Nummer 1 oder des 
Absatzes 3 in Verbindung mit Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 oder mit Absatz 2 Satz 1 Nummer 
1 kann das Gericht von einer Bestrafung nach dieser Vorschrift absehen, wenn das Unrecht 
der Tat gering ist. 

 
§ 174a Sexueller Mißbrauch von Gefangenen, behördlich Verwahrten oder Kranken und 
Hilfsbedürftigen in Einrichtungen 
 
(1) Wer sexuelle Handlungen an einer gefangenen oder auf behördliche Anordnung 

verwahrten Person, die ihm zur Erziehung, Ausbildung, Beaufsichtigung oder Betreuung 
anvertraut ist, unter Mißbrauch seiner Stellung vornimmt oder an sich von der gefangenen 
oder verwahrten Person vornehmen läßt oder die gefangene oder verwahrte Person zur 
Vornahme oder Duldung sexueller Handlungen an oder von einer dritten Person bestimmt, 
wird mit Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu fünf Jahren bestraft. 
 

(2) Ebenso wird bestraft, wer eine Person, die in einer Einrichtung für kranke oder 
hilfsbedürftige Menschen aufgenommen und ihm zur Beaufsichtigung oder Betreuung 
anvertraut ist, dadurch mißbraucht, daß er unter Ausnutzung der Krankheit oder 
Hilfsbedürftigkeit dieser Person sexuelle Handlungen an ihr vornimmt oder an sich von ihr 
vornehmen läßt oder diese Person zur Vornahme oder Duldung sexueller Handlungen an 
oder von einer dritten Person bestimmt. 
  

(3) Der Versuch ist strafbar. 
 
§ 174c Sexueller Mißbrauch unter Ausnutzung eines Beratungs-, Behandlungs- oder 
Betreuungsverhältnisses 
 
(1) Wer sexuelle Handlungen an einer Person, die ihm wegen einer geistigen oder seelischen 

Krankheit oder Behinderung einschließlich einer Suchtkrankheit oder wegen einer 
körperlichen Krankheit oder Behinderung zur Beratung, Behandlung oder Betreuung 
anvertraut ist, unter Mißbrauch des Beratungs-, Behandlungs- oder 
Betreuungsverhältnisses vornimmt oder an sich von ihr vornehmen läßt oder diese Person 
zur Vornahme oder Duldung sexueller Handlungen an oder von einer dritten Person 
bestimmt, wird mit Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu fünf Jahren bestraft. 
 

(2) Ebenso wird bestraft, wer sexuelle Handlungen an einer Person, die ihm zur 
psychotherapeutischen Behandlung anvertraut ist, unter Mißbrauch des 
Behandlungsverhältnisses vornimmt oder an sich von ihr vornehmen läßt oder diese 
Person zur Vornahme oder Duldung sexueller Handlungen an oder von einer dritten Person 
bestimmt. 
 

(3) Der Versuch ist strafbar. 
 
§ 176 Sexueller Missbrauch von Kindern. 
 
(1) Mit Freiheitsstrafe nicht unter einem Jahr wird bestraft, wer 
 

1. sexuelle Handlungen an einer Person unter vierzehn Jahren (Kind) vornimmt oder an 
sich von dem Kind vornehmen lässt, 
 

2. ein Kind dazu bestimmt, dass es sexuelle Handlungen an einer dritten Person vornimmt 
oder von einer dritten Person an sich vornehmen lässt, 
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3. ein Kind für eine Tat nach Nummer 1 oder Nummer 2 anbietet oder nachzuweisen 
verspricht. 

 
(2) In den Fällen des Absatzes 1 Nummer 1 kann das Gericht von Strafe nach dieser Vorschrift 

absehen, wenn zwischen Täter und Kind die sexuelle Handlung einvernehmlich erfolgt und 
der Unterschied sowohl im Alter als auch im Entwicklungsstand oder Reifegrad gering ist, 
es sei denn, der Täter nutzt die fehlende Fähigkeit des Kindes zur sexuellen 
Selbstbestimmung aus. 

 
§ 176 a Sexueller Missbrauch von Kindern ohne Körperkontakt mit dem Kind 
 
(1) Mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren wird bestraft, wer 

 
1. sexuelle Handlungen vor einem Kind vornimmt oder vor einem Kind von einer dritten 

Person an sich vornehmen lässt, 
 

2. ein Kind dazu bestimmt, dass es sexuelle Handlungen vornimmt, soweit die Tat nicht 
nach § 176 Absatz 1 Nummer 1 oder Nummer 2 mit Strafe bedroht ist, oder 
 

3. auf ein Kind durch einen pornographischen Inhalt (§ 11 Absatz 3) oder durch 
entsprechende Reden einwirkt. 

 
(2) Ebenso wird bestraft, wer ein Kind für eine Tat nach Absatz 1 anbietet oder nachzuweisen 

verspricht oder wer sich mit einem anderen zu einer solchen Tat verabredet. 
 
(3) Der Versuch ist in den Fällen des Absatzes 1 Nummer 1 und 2 strafbar. 2Bei Taten nach 

Absatz 1 Nummer 3 ist der Versuch in den Fällen strafbar, in denen eine Vollendung der 
Tat allein daran scheitert, dass der Täter irrig annimmt, sein Einwirken beziehe sich auf ein 
Kind. 

   
§ 176 b Vorbereitung des sexuellen Missbrauchs von Kindern 
 
(1) Mit Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu fünf Jahren wird bestraft, wer auf ein Kind durch 

einen Inhalt (§ 11 Absatz 3) einwirkt, um 
 

1. das Kind zu sexuellen Handlungen zu bringen, die es an oder vor dem Täter oder an 
oder vor einer dritten Person vornehmen oder von dem Täter oder einer dritten Person 
an sich vornehmen lassen soll, oder 

 
2. eine Tat nach § 184b Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 oder nach § 184b Absatz 3 zu 

begehen. 
 
(2) Ebenso wird bestraft, wer ein Kind für eine Tat nach Absatz 1 anbietet oder nachzuweisen 

verspricht oder wer sich mit einem anderen zu einer solchen Tat verabredet. 
 
§ 176c Schwerer sexueller Missbrauch von Kindern 
 
(1) Der sexuelle Missbrauch von Kindern wird in den Fällen des § 176 Absatz 1 Nummer 1 und 

2 mit Freiheitsstrafe nicht unter zwei Jahren bestraft, wenn 
 

1. der Täter innerhalb der letzten fünf Jahre wegen einer solchen Straftat rechtskräftig 
verurteilt worden ist, 
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2. der Täter mindestens achtzehn Jahre alt ist und 
 

a. mit dem Kind den Beischlaf vollzieht oder ähnliche sexuelle Handlungen an ihm 
vornimmt oder an sich von ihm vornehmen lässt, die mit einem Eindringen in den 
Körper verbunden sind, oder 

b. das Kind dazu bestimmt, den Beischlaf mit einem Dritten zu vollziehen oder 
ähnliche sexuelle Handlungen, die mit einem Eindringen in den Körper verbunden 
sind, an dem Dritten vorzunehmen oder von diesem an sich vornehmen zu lassen, 

 
3. die Tat von mehreren gemeinschaftlich gegangen wird oder 

 
4. der Täter das Kind durch die Tat in die Gefahr einer schweren Gesundheitsschädigung 

oder einer erheblichen Schädigung der körperlichen oder seelischen Entwicklung 
bringt. 

 
(2) Ebenso wird bestraft, wer in den Fällen des § 176 Absatz 1 Nummer 1 oder Nummer 2, des 

§ 176a Absatz 1 Nummer 1 oder Nummer 2 oder Absatz 3 Satz 1 als Täter oder anderer 
Beteiligter in der Absicht handelt, die Tat zum Gegenstand eines pornographischen Inhalts 
(§ 11 Absatz 3) zu machen, der nach § 184b Absatz 1 oder 2 verbreitet werden soll. 

 
(3) Mit Freiheitsstrafe nicht unter fünf Jahren wird bestraft, wer das Kind in den Fällen des § 

176 Absatz 1 Nummer 1 oder Nummer 2 bei der Tat körperlich schwer misshandelt oder 
durch die Tat in die Gefahr des Todes bringt. 

 
(4) Der In die in Absatz 1 Nummer 1 bezeichnete Frist wird die Zeit nicht eingerechnet, in 

welcher der Täter auf behördliche Anordnung in einer Anstalt verwahrt worden ist. 2Eine 
Tat, die im Ausland abgeurteilt worden ist, steht in den Fällen des Absatzes 1 Nummer 1 
einer im Inland abgeurteilten Tat gleich, wenn sie nach deutschem Strafrecht eine solche 
nach § 176 Absatz 1 Nummer 1 oder Nummer 2 wäre. 

 
§176 d Sexueller Missbrauch von Kindern mit Todesfolge 
 
Verursacht der Täter durch den sexuellen Missbrauch (§§ 176 bis 176c) mindestens leichtfertig 
den Tod eines Kindes, so ist die Strafe lebenslange Freiheitsstrafe oder Freiheitsstrafe nicht 
unter zehn Jahren. 
 
§ 177 Sexueller Übergriff; Sexuelle Nötigung; Vergewaltigung. 
 
(1) Wer gegen den erkennbaren Willen einer anderen Person sexuelle Handlungen an dieser 

Person vornimmt oder von ihr vornehmen lässt oder diese Person zur Vornahme oder 
Duldung sexueller Handlungen an oder von einem Dritten bestimmt, wird mit Freiheitsstrafe 
von sechs Monaten bis zu fünf Jahren bestraft. 

 
(2) Ebenso wird bestraft, wer sexuelle Handlungen an einer anderen Person vornimmt oder 

von ihr vornehmen lässt oder diese Person zur Vornahme oder Duldung sexueller 
Handlungen an oder von einem Dritten bestimmt, wenn 
1. der Täter ausnutzt, dass die Person nicht in der Lage ist, einen entgegenstehenden 

Willen zu bilden oder zu äußern, 
2. der Täter ausnutzt, dass die Person auf Grund ihres körperlichen oder psychischen 

Zustands in der Bildung oder Äußerung des Willens erheblich eingeschränkt ist, es sei 
denn, er hat sich der Zustimmung dieser Person versichert, 

3. der Täter ein Überraschungsmoment ausnutzt, 
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4. der Täter eine Lage ausnutzt, in der dem Opfer bei Widerstand ein empfindliches Übel 
droht, oder 

5. der Täter die Person zur Vornahme oder Duldung der sexuellen Handlung durch 
Drohung mit einem empfindlichen Übel genötigt hat. 

 
(3) Der Versuch ist strafbar. 
(4) Auf Freiheitsstrafe nicht unter einem Jahr ist zu erkennen, wenn die Unfähigkeit, einen 

Willen zu bilden oder zu äußern, auf einer Krankheit oder Behinderung des Opfers beruht. 
 
(5) Auf Freiheitsstrafe nicht unter einem Jahr ist zu erkennen, wenn der Täter 

1. gegenüber dem Opfer Gewalt anwendet, 
2. dem Opfer mit gegenwärtiger Gefahr für Leib oder Leben droht oder 
3. eine Lage ausnutzt, in der das Opfer der Einwirkung des Täters schutzlos ausgeliefert 

ist. 
 
(6) In besonders schweren Fällen ist auf Freiheitsstrafe nicht unter zwei Jahren zu erkennen. 

Ein besonders schwerer Fall liegt in der Regel vor, wenn 
1. der Täter mit dem Opfer den Beischlaf vollzieht oder vollziehen lässt oder ähnliche 

sexuelle Handlungen an dem Opfer vornimmt oder von ihm vornehmen lässt, die dieses 
besonders erniedrigen, insbesondere wenn sie mit einem Eindringen in den Körper 
verbunden sind (Vergewaltigung), oder 

2. die Tat von mehreren gemeinschaftlich begangen wird. 
 
(7) Auf Freiheitsstrafe nicht unter drei Jahren ist zu erkennen, wenn der Täter 

1. eine Waffe oder ein anderes gefährliches Werkzeug bei sich führt, 
2. sonst ein Werkzeug oder Mittel bei sich führt, um den Widerstand einer anderen Person 

durch Gewalt oder Drohung mit Gewalt zu verhindern oder zu überwinden, oder 
3. das Opfer in die Gefahr einer schweren Gesundheitsschädigung bringt. 

 
(8) Auf Freiheitsstrafe nicht unter fünf Jahren ist zu erkennen, wenn der Täter 

1. bei der Tat eine Waffe oder ein anderes gefährliches Werkzeug verwendet oder 
2. das Opfer 

 a)  bei der Tat körperlich schwer misshandelt oder 
 b)  durch die Tat in die Gefahr des Todes bringt. 
 
(9) In minder schweren Fällen der Absätze 1 und 2 ist auf Freiheitsstrafe von drei Monaten bis 

zu drei Jahren, in minder schweren Fällen der Absätze 4 und 5 ist auf Freiheitsstrafe von 
sechs Monaten bis zu zehn Jahren, in minder schweren Fällen der Absätze 7 und 8 ist auf 
Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu zehn Jahren zu erkennen. 

 
§ 178 Sexueller Übergriff, sexuelle Nötigung und Vergewaltigung mit Todesfolge 
 
Verursacht der Täter durch den sexuellen Übergriff, die sexuelle Nötigung oder Vergewaltigung 
(§ 177) wenigstens leichtfertig den Tod des Opfers, so ist die Strafe lebenslange Freiheitsstrafe 
oder Freiheitsstrafe nicht unter zehn Jahren. 
 
§ 180 Förderung sexueller Handlungen Minderjähriger 
 
(1) Wer sexuellen Handlungen einer Person unter sechzehn Jahren an oder vor einem Dritten 

oder sexuellen Handlungen eines Dritten an einer Person unter sechzehn Jahren 
 
1. durch seine Vermittlung 
2. durch Gewähren oder Verschaffen von Gelegenheit 
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Vorschub leistet, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. 
Satz 1 Nr. 2 ist nicht anzuwenden, wenn der zur Sorge für die Person Berechtigte handelt; 
dies gilt nicht, wenn der Sorgeberechtigte durch das Vorschubleisten seine 
Erziehungspflicht gröblich verletzt. 
 

(2) Wer eine Person unter achtzehn Jahren bestimmt, sexuelle Handlungen gegen Entgelt an 
oder vor einem Dritten vorzunehmen oder von einem Dritten an sich vornehmen zu lassen, 
oder wer solchen Handlungen durch seine Vermittlung Vorschub leistet, wird mit 
Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. 

 
(3) In den Fällen der Absatzes 2  ist der Versuch strafbar. 
 
§ 182 Sexueller Missbrauch von Jugendlichen.  
 
(1) Wer eine Person unter achtzehn Jahren dadurch missbraucht, dass er unter Ausnutzung 

einer Zwangslage  
 

1. sexuelle Handlungen an ihr vornimmt oder an sich von ihr vornehmen lässt oder 
2. diese dazu bestimmt, sexuelle Handlungen an einem Dritten vorzunehmen oder von 

einem Dritten an sich vornehmen zu lassen, 
 
wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.  
 
(2) Ebenso wird eine Person über achtzehn Jahren bestraft, die eine Person unter achtzehn 

Jahren dadurch missbraucht, dass sie gegen Entgelt sexuelle Handlungen an ihr vornimmt 
oder an sich von ihr vornehmen lässt.  

 
(3) Eine Person über einundzwanzig Jahre, die eine Person unter sechzehn Jahren dadurch 

missbraucht, dass sie 
 

1. sexuelle Handlungen an ihr vornimmt oder an sich von ihr vornehmen lässt oder 
2. diese dazu bestimmt, sexuelle Handlungen an einem Dritten vorzunehmen oder von 

einem Dritten an sich vornehmen zu lassen, 
 

und dabei die fehlende Fähigkeit des Opfers zur sexuellen Selbstbestimmung ausnutzt, 
wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.  

 
(4) Der Versuch ist strafbar.  
 
(5) In den Fällen des Absatzes 3 wird die Tat nur auf Antrag verfolgt, es sei denn, dass die 

Strafverfolgungsbehörde wegen des besonderen öffentlichen Interesses an der 
Strafverfolgung ein Einschreiten von Amts wegen für geboten hält.  

 
(6) In den Fällen der Absätze 1 bis 3 kann das Gericht von Strafe nach diesen Vor-schriften 

absehen, wenn bei Berücksichtigung des Verhaltens der Person, gegen die sich die Tat 
richtet, das Unrecht der Tat gering ist. 

 
§ 183 Exhibitionistische Handlungen. 
 
(1) Ein Mann, der eine andere Person durch eine exhibitionistische Handlung belästigt, wird mit 

Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bestraft. 
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(2) Die Tat wird nur auf Antrag verfolgt, es sei denn, dass die Strafverfolgungsbehörde wegen 
des besonderen öffentlichen Interesses an der Strafverfolgung ein Einschreiten von Amts 
wegen für geboten hält. 

 
(3) Das Gericht kann die Vollstreckung einer Freiheitsstrafe auch dann zur Bewährung 

aussetzen, wenn zu erwarten ist, dass der Täter erst nach einer längeren Heilbehandlung 
keine exhibitionistischen Handlungen mehr vornehmem wird. 
 

(4) Abs. 3 gilt auch, wenn ein Mann oder eine Frau wegen einer exhibitionistischen Handlung 
 
1. nach einer anderen Vorschrift, die im Höchstmaß Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder 

Geldstrafe androht,  
2. oder § 174 Abs. 4 Nr. 1 oder § 176 Abs. 3 Nr. 1 
 
bestraft wird. 

 
§ 183a Erregung öffentlichen Ärgernisses. 
 
Wer öffentlich sexuelle Handlungen vornimmt und dadurch absichtlich oder wissentlich ein 
Ärgernis erregt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bestraft, wenn 
die Tat nicht in § 183 mit Strafe bedroht ist. 
 
§ 184 Verbreitung pornographischer Schriften. 
 
(1) Wer pornographische Schriften (§11 Abs. 3) 
 

1. einer Person unter achtzehn Jahren anbietet, überlässt oder zugänglich macht, 
2. an einem Ort, der Personen unter achtzehn Jahren zugänglich ist oder von ihnen 

eingesehen werden kann, ausstellt, anschlägt, vorführt oder sonst zugänglich macht, 
3. im Einzelhandel außerhalb von Geschäftsräumen, in Kiosken oder anderen 

Verkaufsstellen, die der Kunde nicht zu betreten pflegt, im Versandhandel oder in 
gewerblichen Leihbüchereien oder Lesezirkeln einem anderen anbietet oder überlässt, 

3a. im Wege gewerblicher Vermietung oder vergleichbarer gewerblicher Gewährung des 
Gebrauchs, ausgenommen in Ladengeschäfte, die Personen unter achtzehn Jahren 
nicht zugänglich sind und von ihnen nicht eingesehen werden können, einem anderen 
anbietet oder überlässt, 

4. im Wege des Versandhandels einzuführen unternimmt, 
5. öffentlich an einem Ort, der Personen unter achtzehn Jahren zugänglich ist oder von 

ihnen eingesehen werden kann, oder durch Verbreiten von Schriften außerhalb des 
Geschäftsverkehrs mit dem einschlägigen Handel anbietet, ankündigt oder anpreist, 

6. an einen anderen gelangen lässt, ohne von diesem hierzu aufgefordert zu sein, 
7. in einer öffentlichen Filmvorführung gegen ein Entgelt zeigt, das ganz oder 

überwiegend für die Vorführung verlangt wird, 
8. herstellt, bezieht, liefert, vorrätig hält oder einzuführen unternimmt, um sie oder aus 

ihnen gewonnene Stück im Sinne der Nummern 1 bis 7 zu verwenden oder einem 
anderen eine solche Verwendung zu ermöglichen, oder 

9. auszuführen unternimmt, um sie oder aus ihnen gewonnene Stück im Ausland unter 
Verstoß gegen die dort geltenden Strafvorschriften zu verbreiten oder öffentlich 
zugänglich zu machen oder eine solche Verwendung zu ermöglichen, 
 

wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bestraft. 
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(2) Absatz 1 Nr. 1 ist nicht anzuwenden, wenn der zur Sorge für die Person Berechtigte 
handelt; dies gilt nicht, wenn der Sorgeberechtigte durch das Anbieten, Überlassen oder 
zugänglich machen seine Erziehungspflicht gröblich verletzt. 2Absatz 1 Nr. 3 a gilt nicht, wenn 
die Handlung im Geschäftsverkehr mit gewerblichen Entleihern erfolgt. 
 
 
 
§ 184 a Verbreitung gewalt- oder tierpornographischer Schriften. 
 
Mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer eine 
pornographische Schrift (§ 11 Absatz 3), die Gewalttätigkeiten oder sexuelle Handlungen von 
Menschen mit Tieren zum Gegenstand hat, 
 
 1. verbreitet oder der Öffentlichkeit zugänglich macht oder 

 2. 

herstellt, bezieht, liefert, vorrätig hält, anbietet, bewirbt oder es unternimmt, diese Schrift 
ein- oder auszuführen, um sie oder aus ihr gewonnene Stücke im Sinne der Nummer 1 
oder des § 184d Absatz 1 Satz 1 zu verwenden oder einer anderen Person eine solche 
Verwendung zu ermöglichen. 
 

In den Fällen des Satzes 1 Nummer 1 ist der Versuch strafbar. 
 
§ 184 b Verbreitung, Erwerb und Besitz kinderpornographischer Schriften. 
 
(1) Mit Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu zehn Jahren wird bestraft, wer 

 
1. einen kinderpornographischen Inhalt verbreitet oder der Öffentlichkeit zugänglich 

macht; kinderpornographisch ist ein pornographischer Inhalt (§ 11 Absatz 3), wenn er 
zum Gegenstand hat:Kinderpornographisch ist eine Schrift (§ 11 Absatz 3), wenn sie 
zum Gegenstand hat: 

 
a) sexuelle Handlungen von, an oder vor einer Person unter vierzehn Jahren (Kind) 
b) die Wiedergabe eines ganz oder teilweise unbekleideten Kindes in unnatürlich 

geschlechtsbetonter Körperhaltung oder 
c) die sexuell aufreizende Wiedergabe der unbekleideten Genitalien oder des 

unbekleideten Gesäßes eines Kindes, 
 

2. es unternimmt, einer anderen Person einen kinderpornographischen Inhalt, der ein 
tatsächliches oder wirklichkeitsnahes Geschehen wiedergibt, zugänglich zu machen 
oder den Besitz daran zu verschaffen, 

 
3. einen kinderpornographischen Inhalt, der ein tatsächliches Geschehen wiedergibt, 

herstellt oder 
 

4. einen kinderpornographischen Inhalt herstellt, bezieht, liefert, vorrätig hält, anbietet, 
bewirbt oder es unternimmt, diesen ein- oder auszuführen, um ihn im Sinne der 
Nummer 1 oder der Nummer 2 zu verwenden oder einer anderen Person eine solche 
Verwendung zu ermöglichen, soweit die Tat nicht nach Nummer 3 mit Strafe bedroht 
ist. 
 

Gibt der kinderpornographische Inhalt in den Fällen von Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 und 4 
kein tatsächliches oder wirklichkeitsnahes Geschehen wieder, so ist auf Freiheitsstrafe von 
drei Monaten bis zu fünf Jahren zu erkennen. 
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(2) Handelt der Täter in den Fällen des Absatzes 1 Satz 1 gewerbsmäßig oder als Mitglied 
einer Bande, die sich zur fortgesetzten Begehung solcher Taten verbunden hat, und gibt der 
Inhalt in den Fällen des Absatzes 1 Satz 1 Nummer 1, 2 und 4 ein tatsächliches oder 
wirklichkeitsnahes Geschehen wieder, so ist auf Freiheitsstrafe nicht unter zwei Jahren zu 
erkennen. 
 
(3) Wer es unternimmt, einen kinderpornographischen Inhalt, der ein tatsächliches oder 
wirklichkeitsnahes Geschehen wiedergibt, abzurufen oder sich den Besitz an einem solchen 
Inhalt zu verschaffen oder wer einen solchen Inhalt besitzt, wird mit Freiheitsstrafe von einem 
Jahr bis zu fünf Jahren bestraft. 
 
(4) Der Versuch ist in den Fällen des Absatzes 1 Satz 2 in Verbindung mit Satz 1 Nummer 1 
strafbar. 
 
(5) Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 und Absatz 3 gelten nicht für Handlungen, die ausschließlich 
der rechtmäßigen Erfüllung von Folgendem dienen: 
 

1. staatliche Aufgaben, 
2. Aufgaben, die sich aus Vereinbarungen mit einer zuständigen staatlichen Stelle 

ergeben, oder 
3. dienstliche oder berufliche Pflichten. 

 
(6) Absatz 1 Satz 1 Nummer 1, 2 und 4 und Satz 2 gilt nicht für dienstliche Handlungen im 
Rahmen von strafrechtlichen Ermittlungsverfahren, wenn 
 

1. die Handlung sich auf einen kinderpornographischen Inhalt bezieht, der kein 
tatsächliches Geschehen wiedergibt und auch nicht unter Verwendung einer 
Bildaufnahme eines Kindes oder Jugendlichen hergestellt worden ist, und 

2. die Aufklärung des Sachverhalts auf andere Weise aussichtslos oder wesentlich 
erschwert wäre. 

 
(7) Gegenstände, auf die sich eine Straftat nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 oder 3 oder 
Absatz 3 bezieht, werden eingezogen. 2§ 74a ist anzuwenden. 
 
§ 184 c Verbreitung, Erwerb und Besitz jugendpornographischer Schriften. 
 
(1) Mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer 
 

1. eine jugendpornographische Schrift verbreitet oder der Öffentlichkeit zugänglich 
macht; jugendpornographisch ist eine pornographische Schrift (§ 11 Absatz 3), wenn 
sie zum Gegenstand hat: 
a) sexuelle Handlungen von, an oder vor einer vierzehn, aber noch nicht achtzehn 

Jahre alten Person oder 
b) die Wiedergabe einer ganz oder teilweise unbekleideten vierzehn, aber noch nicht 

achtzehn Jahre alten Person in unnatürlich geschlechtsbetonter Körperhaltung, 
c) die sexuell aufreizende Wiedergabe der unbekleideten Genitalien oder des 

unbekleideten Gesäßes einer vierzehn, aber noch nicht achtzehn Jahre alten 
Person, 

2. es unternimmt, einer anderen Person den Besitz an einer jugendpornographischen 
Schrift, die ein tatsächliches oder wirklichkeitsnahes Geschehen wiedergibt, zu 
verschaffen, 

3. eine jugendpornographische Schrift, die ein tatsächliches Geschehen wiedergibt, 
herstellt oder 
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4. eine jugendpornographische Schrift herstellt, bezieht, liefert, vorrätig hält, anbietet, 
bewirbt oder es unternimmt, diese Schrift ein- oder auszuführen, um sie oder aus ihr 
gewonnene Stücke im Sinne der Nummer 1 oder 2 oder des § 184d Absatz 1 Satz 1 
zu verwenden oder einer anderen Person eine solche Verwendung zu ermöglichen, 
soweit die Tat nicht nach Nummer 3 mit Strafe bedroht ist. 

(2) Handelt der Täter in den Fällen des Absatzes 1 gewerbsmäßig oder als Mitglied einer 
Bande, die sich zur fortgesetzten Begehung solcher Taten verbunden hat, und gibt die Schrift 
in den Fällen des Absatzes 1 Nummer 1, 2 und 4 ein tatsächliches oder wirklichkeitsnahes 
Geschehen wieder, so ist auf Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu fünf Jahren zu erkennen. 
(3) Wer es unternimmt, sich den Besitz an einer jugendpornographischen Schrift, die ein 
tatsächliches Geschehen wiedergibt, zu verschaffen, oder wer eine solche Schrift besitzt, wird 
mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. 
 
(4) Absatz 1 Nummer 3, auch in Verbindung mit Absatz 5, und Absatz 3 sind nicht 
anzuwenden auf Handlungen von Personen in Bezug auf solche jugendpornographischen 
Schriften, die sie ausschließlich zum persönlichen Gebrauch mit Einwilligung der dargestellten 
Personen hergestellt haben. 
 
(5) Der Versuch ist strafbar; dies gilt nicht für Taten nach Absatz 1 Nummer 2 und 4 sowie 
Absatz 3. 
 
(6) § 184b Absatz  und 7 gilt entsprechend. 
 
§ 184e Veranstaltung und Besuch kinder- und jugendpornographischer Darbietungen 
 
(1) Nach § 184b Absatz 1 wird auch bestraft, wer eine kinderpornographische Darbietung 
veranstaltet. Nach § 184c Absatz 1 wird auch bestraft, wer eine jugendpornographische 
Darbietung veranstaltet. 
 
(2) Nach § 184b Absatz 3 wird auch bestraft, wer eine kinderpornographische Darbietung 
besucht. Nach § 184c Absatz 3 wird auch bestraft, wer eine jugendpornographische 
Darbietung besucht. § 184b Absatz 5 Nummer 1 und 3 gilt entsprechend. 
 
§ 184i Sexuelle Belästigung 
 
(1) Wer eine andere Person in sexuell bestimmter Weise körperlich berührt und dadurch 
belästigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft, wenn nicht 
die Tat in anderen Vorschriften mit schwererer Strafe bedroht ist. 

 
(2) In besonders schweren Fällen ist die Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu fünf Jahren. 
Ein besonders schwerer Fall liegt in der Regel vor, wenn die Tat von mehreren 
gemeinschaftlich begangen wird. 
 
(3) Die Tat wird nur auf Antrag verfolgt, es sei denn, dass die Strafverfolgungsbehörde wegen 
des besonderen öffentlichen Interesses an der Strafverfolgung ein Einschreiten von Amts 
wegen für geboten hält. 
 
§ 184j Straftaten aus Gruppen 
 
Wer eine Straftat dadurch fördert, dass er sich an einer Personengruppe beteiligt, die eine 
andere Person zur Begehung einer Straftat an ihr bedrängt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu 
zwei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft, wenn von einem Beteiligten der Gruppe eine Straftat 
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nach den §§ 177 oder 184i begangen wird und die Tat nicht in anderen Vorschriften mit 
schwererer Strafe bedroht ist. 
 
 
§ 184k Verletzung des Intimbereichs durch Bildaufnahmen 

 
(1) Mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer 
 

1. absichtlich absichtlich oder wissentlich von den Genitalien, dem Gesäß, der weiblichen 
Brust oder der diese Körperteile bedeckenden Unterwäsche einer anderen Person 
unbefugt eine Bildaufnahme herstellt oder überträgt, soweit diese Bereiche gegen 
Anblick geschützt sind, 
 

2. eine durch eine Tat nach den Nummern 1 oder 2 hergestellte Bildaufnahme gebraucht 
oder einer dritten Person zugänglich macht oder 

 
3. eine befugt hergestellte Bildaufnahme der in der Nummer 1 bezeichneten Art 

wissentlich unbefugt einer dritten Person zugänglich macht.. 
 
(2) Die Tat wird nur auf Antrag verfolgt, es sei denn, dass die Strafverfolgungsbehörde wegen 
des besonderen öffentlichen Interesses an der Strafverfolgung ein Einschreiten von Amts 
wegen für geboten hält. 
 
(3) Mit Absatz 1 gilt nicht für Handlungen, die in Wahrnehmung überwiegender berechtigter 
Interessen erfolgen, namentlich der Kunst oder der Wissenschaft, der Forschung oder der 
Lehre, der Berichterstattung über Vorgänge des Zeitgeschehens oder der Geschichte oder 
ähnlichen Zwecken dienen. 

 
(4) Die Bildträger sowie Bildaufnahmegeräte oder andere technische Mittel, die der Täter oder 
Teilnehmer verwendet hat, können eingezogen werden. 2§ 74a ist anzuwenden. 
 
§ 201a Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereichs durch Bildaufnahmen 
 
(1) Mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer 
 

1. von einer anderen Person, die sich in einer Wohnung oder einem gegen Einblick 
besonders geschützten Raum befindet, unbefugt eine Bildaufnahme herstellt oder 
überträgt und dadurch den höchstpersönlichen Lebensbereich der abgebildeten 
Person verletzt, 
 

2. eine Bildaufnahme, die die Hilflosigkeit einer anderen Person zur Schau stellt, 
unbefugt herstellt oder überträgt und dadurch den höchstpersönlichen Lebensbereich 
der abgebildeten Person verletzt, 

 
3. eine Bildaufnahme, die in grob anstößiger Weise eine verstorbene Person zur Schau 

stellt, unbefugt herstellt oder überträgt, 
 

4. eine durch eine Tat nach den Nummern 1 oder 2 hergestellte Bildaufnahme gebraucht 
oder einer dritten Person zugänglich macht oder 

 
5. eine befugt hergestellte Bildaufnahme der in den Nummern 1 oder 2 bezeichneten Art 

wissentlich unbefugt einer dritten Person zugänglich macht und dadurch den 
höchstpersönlichen Lebensbereich der abgebildeten Person verletzt. 
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(2) Ebenso wird bestraft, wer unbefugt von einer anderen Person eine Bildaufnahme, die 
geeignet ist, dem Ansehen der abgebildeten Person erheblich zu schaden, einer dritten 
Person zugänglich macht. 
 
(3) Mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer eine 
Bildaufnahme, die die Nacktheit einer anderen Person unter achtzehn Jahren zum 
Gegenstand hat, 
 

1. herstellt oder anbietet, um sie einer dritten Person gegen Entgelt zu verschaffen, oder 
 

2. sich oder einer dritten Person gegen Entgelt verschafft. 
 
(4) Absatz 1 Nummer 2, auch in Verbindung mit Absatz 1 Nummer 3 oder Nummer 4, Absatz 
2 und 3 gelten nicht für Handlungen, die in Wahrnehmung überwiegender berechtigter 
Interessen erfolgen, namentlich der Kunst oder der Wissenschaft, der Forschung oder der 
Lehre, der Berichterstattung über Vorgänge des Zeitgeschehens oder der Geschichte oder 
ähnlichen Zwecken dienen. 
 
(5) Die Bildträger sowie Bildaufnahmegeräte oder andere technische Mittel, die der Täter oder 
Teilnehmer verwendet hat, können eingezogen werden. § 74a ist anzuwenden. 
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Auszüge Strafprozessordnung (StPO) 
Quelle: www.dejure.org/gesetze/StPO/ (November 2023) 

 
§ 48 Zeugenpflichten; Ladung 
 
(1) Zeugen sind verpflichtet, zu dem zu ihrer Vernehmung bestimmten Termin vor dem Richter 
zu erscheinen. 2Sie haben die Pflicht auszusagen, wenn keine im Gesetz zugelassene 
Ausnahme vorliegt. 
 
(2) Die Ladung der Zeugen geschieht unter Hinweis auf verfahrensrechtliche Bestimmungen, 
die dem Interesse des Zeugen dienen, auf vorhandene Möglichkeiten der Zeugenbetreuung 
und auf die gesetzlichen Folgen des Ausbleibens. 
 
§ 48 a Besonders schutzbedürftige Zeugen; Beschleunigungsgebot 
 
(1) Ist der Zeuge zugleich der Verletzte, so sind die ihn betreffenden Verhandlungen, 
Vernehmungen und sonstigen Untersuchungshandlungen stets unter Berücksichtigung seiner 
besonderen Schutzbedürftigkeit durchzuführen. 2Insbesondere ist zu prüfen, 

1. ob die dringende Gefahr eines schwerwiegenden Nachteils für das Wohl des Zeugen 
Maßnahmen nach den §§ 168e oder 247a erfordert, 
 

2. ob überwiegende schutzwürdige Interessen des Zeugen den Ausschluss der 
Öffentlichkeit nach § 171b Absatz 1 des Gerichtsverfassungsgesetzes erfordern und 
 

3. inwieweit auf nicht unerlässliche Fragen zum persönlichen Lebensbereich des Zeugen 
nach § 68a Absatz 1 verzichtet werden kann. 

 
Dabei sind die persönlichen Verhältnisse des Zeugen sowie Art und Umstände der Straftat zu 
berücksichtigen. 
 
(2) Bei Taten zum Nachteil eines minderjährigen Verletzten müssen die ihn betreffenden 
Verhandlungen, Vernehmungen und sonstigen Untersuchungshandlungen besonders 
beschleunigt durchgeführt werden, soweit dies unter Berücksichtigung der persönlichen 
Verhältnisse des Zeugen sowie der Art und Umstände der Straftat zu seinem Schutz oder zur 
Vermeidung von Beweisverlusten geboten ist. 
 
§ 58 a Aufzeichnung der Vernehmung in Bild und Ton 
 
(1) Die Vernehmung eines Zeugen kann auf Bild-Ton-Träger aufgezeichnet werden. Sie soll 

nach Würdigung der dafür jeweils maßgeblichen Umstände aufgezeichnet werden und als 
richterliche Vernehmung erfolgen, wenn 

 
1. damit die schutzwürdigen Interessen von Personen unter 18 Jahren sowie von 

Personen, die als Kinder oder Jugendliche durch eine der in § 255a Absatz 2 
genannten Straftaten verletzt worden sind, besser gewahrt werden können oder 

2. zu besorgen ist, dass der Zeuge in der Hauptverhandlung nicht vernommen werden 
kann und die Aufzeichnung zur Erforschung der Wahrheit erforderlich ist. 
 

³Die Vernehmung muss nach Würdigung der dafür jeweils maßgeblichen Umstände 
aufgezeichnet werden und als richterliche Vernehmung erfolgen, wenn damit die 
schutzwürdigen Interessen von Personen, die durch Straftaten gegen die sexuelle 
Selbstbestimmung (§§ 174 bis 184j des Strafgesetzbuches) verletzt worden sind, besser 
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gewahrt werden können und der Zeuge der Bild-Ton-Aufzeichnung vor der Vernehmung 
zugestimmt hat. 
 
(2) Die Verwendung der Bild-Ton-Aufzeichnung ist nur für Zwecke der Strafverfolgung und 

nur insoweit zulässig, als dies zur Erforschung der Wahrheit erforderlich ist. § 101 Abs. 8 
gilt entsprechend. Die §§ 147, 406e sind entsprechend anzuwenden, mit der Maßgabe, 
dass den zur Akteneinsicht Berechtigten Kopien der Aufzeichnung überlassen werden 
können. Die Kopien dürfen weder vervielfältigt noch weitergegeben werden. Sie sind an 
die Staatsanwaltschaft herauszugeben, sobald kein berechtigtes Interesse an der weiteren 
Verwendung besteht. Die Überlassung der Aufzeichnung oder die Herausgabe von Kopien 
an andere als die vorbezeichneten Stellen bedarf der Einwilligung des Zeugen. 

 
(3) Widerspricht der Zeuge der Überlassung einer Kopie der Aufzeichnung seiner 

Vernehmung nach Absatz 2 Satz 3, so tritt an deren Stelle die Überlassung einer 
Übertragung der Aufzeichnung in ein schriftliches Protokoll an die zur Akteneinsicht 
Berechtigten nach Maßgabe der §§ 147, 406e. Wer die Übertragung hergestellt hat, 
versieht die eigene Unterschrift mit dem Zusatz, dass die Richtigkeit der Übertragung 
bestätigt wird. Das Recht zur Besichtigung der Aufzeichnung nach Maßgabe der §§ 147, 
406e bleibt unberührt. Der Zeuge ist auf sein Widerspruchsrecht nach Satz 1 hinzuweisen 

 
§ 68b Zeugenbeistand 

 
(1) Zeugen können sich eines anwaltlichen Beistands bedienen. Einem zur Vernehmung des 

Zeugen erschienenen anwaltlichen Beistand ist die Anwesenheit gestattet. Er kann von 
der Vernehmung ausgeschlossen werden, wenn bestimmte Tatsachen die Annahme 
rechtfertigen, dass seine Anwesenheit die geordnete Beweiserhebung nicht nur 
unwesentlich beeinträchtigen würde. Dies wird in der Regel der Fall sein, wenn aufgrund 
bestimmter Tatsachen anzunehmen ist, dass 

 
1. der Beistand an der zu untersuchenden Tat oder an einer mit ihr im 

Zusammenhang stehenden Begünstigung, Strafvereitelung oder Hehlerei beteiligt 
ist, 

2. das Aussageverhalten des Zeugen dadurch beeinflusst wird, dass der Beistand 
nicht nur den Interessen des Zeugen verpflichtet erscheint, oder  

3. der Beistand die bei der Vernehmung erlangten Erkenntnisse für 
Verdunkelungshandlungen im Sinne des § 112 Absatz 2 Nummer 3 nutzt oder in 
einer den Untersuchungszweck gefährdenden Weise weitergibt. 

 
(2) Einem Zeugen, der bei seiner Vernehmung keinen anwaltlichen Beistand hat und dessen 

schutzwürdigen Interessen nicht auf andere Weise Rechnung getragen werden kann, ist 
für deren Dauer ein solcher beizuordnen, wenn besondere Umstände vorliegen, aus 
denen sich ergibt, dass der Zeuge seine Befugnisse bei seiner Vernehmung nicht selbst 
wahrnehmen kann. § 142 Absatz 1 gilt entsprechend. 
 

(3) Entscheidungen nach Absatz 1 Satz 3 und Absatz 2 Satz 1 sind unanfechtbar. Ihre 
Gründe sind aktenkundig zu machen, soweit dies den Untersuchungszweck nicht 
gefährdet. 

 
§ 168 e Vernehmung von Zeugen getrennt von Anwesenheitsberechtigten 
 
Besteht die dringende Gefahr eines schwerwiegenden Nachteils für das Wohl des Zeugen, 
wenn sie in Gegenwart der Anwesenheitsberechtigten vernommen wird und kann sie nicht in 
anderer Weise abgewendet werden, so soll der Richter die Vernehmung von den 
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Anwesenheitsberechtigten getrennt durchführen. Die Vernehmung wird diesen zeitgleich in 
Bild und Ton übertragen. Die Mitwirkungsbefugnisse der Anwesenheitsberechtigten bleiben 
im Übrigen unberührt. Die §§ 58a und 241a finden entsprechende Anwendung. Die 
Entscheidung nach Satz 1 ist unanfechtbar. 
 
 
 
 
§ 247 a Anordnung einer audiovisuellen Vernehmung von Zeugen 
 
(1) Besteht die dringende Gefahr eines schwerwiegenden Nachteils für das Wohl des 

Zeugen, wenn er in Gegenwart der in der Hauptverhandlung Anwesenden vernommen 
wird, so kann das Gericht anordnen, daß der Zeuge sich während der Vernehmung an 
einem anderen Ort aufhält; eine solche Anordnung ist auch unter den Voraussetzungen 
des § 251 Abs. 2 zulässig, soweit dies zur Erforschung der Wahrheit erforderlich ist. Die 
Entscheidung ist unanfechtbar. Die Aussage wird zeitgleich in Bild und Ton in das 
Sitzungszimmer übertragen. Sie soll aufgezeichnet werden, wenn zu besorgen ist, daß der 
Zeuge in einer weiteren Hauptverhandlung nicht vernommen werden kann und die 
Aufzeichnung zur Erforschung der Wahrheit erforderlich ist. § 58a Abs. 2 findet 
entsprechende Anwendung. 

 
§ 255 a Vorführung der Aufzeichnung einer Zeugenvernehmung 
 
(2) In Verfahren wegen Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung (§§ 174 bis 184j des 

Strafgesetzbuches) oder gegen das Leben (§§ 211 bis 222 des Strafgesetzbuches), 
wegen Misshandlung von Schutzbefohlenen (§ 225 des Strafgesetzbuches) oder wegen 
Straftaten gegen die persönliche Freiheit nach den §§ 232 bis 233a des 
Strafgesetzbuches kann die Vernehmung eines Zeugen unter 18 Jahren durch die 
Vorführung der Bild-Ton-Aufzeichnung seiner früheren richterlichen Vernehmung ersetzt 
werden, wenn der Angeklagte und sein Verteidiger Gelegenheit hatten, an dieser 
mitzuwirken. 2Dies gilt auch für Zeugen, die Verletzte einer dieser Straftaten sind und zur 
Zeit der Tat unter 18 Jahre alt waren. 3Das Gericht hat bei seiner Entscheidung auch die 
schutzwürdigen Interessen des Zeugen zu berücksichtigen und den Grund für die 
Vorführung bekanntzugeben. 4Eine ergänzende Vernehmung des Zeugen ist zulässig. 

 
StPO 5. Buch – Beteiligung des Verletzten am Verfahren (§§ 374 – 406I), 4. Abschnitt - 
Sonstige Befugnisse des Verletzten (§§ 406d - 406l) 
 
§ 406d Auskunft über den Stand des Verfahrens 
 
(1) Dem Verletzten ist, soweit es ihn betrifft, auf Antrag mitzuteilen: 

 
1. die Einstellung des Verfahrens, 
2. der Ort und Zeitpunkt der Hauptverhandlung sowie die gegen den Angeklagten 

erhobenen Beschuldigungen, 
3. der Ausgang des gerichtlichen Verfahrens. 

 
Ist der Verletzte der deutschen Sprache nicht mächtig, so werden ihm auf Antrag Ort und 
Zeitpunkt der Hauptverhandlung in einer ihm verständlichen Sprache mitgeteilt. 
 
(2) Dem Verletzten ist auf Antrag mitzuteilen, ob 
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1. dem Verurteilten die Weisung erteilt worden ist, zu dem Verletzten keinen Kontakt 
aufzunehmen oder mit ihm nicht zu verkehren; 

2. freiheitsentziehende Maßnahmen gegen den Beschuldigten oder den Verurteilten 
angeordnet oder beendet oder ob erstmalig Vollzugslockerungen oder Urlaub gewährt 
werden, wenn er ein berechtigtes Interesse darlegt und kein überwiegendes 
schutzwürdiges Interesse des Betroffenen am Ausschluss der Mitteilung vorliegt; in 
den in § 395 Absatz 1 Nummer 1 bis 5 genannten Fällen sowie in den Fällen des § 
395 Absatz 3, in denen der Verletzte zur Nebenklage zugelassen wurde, bedarf es der 
Darlegung eines berechtigten Interesses nicht; 

3. der Beschuldigte oder Verurteilte sich einer freiheitsentziehenden Maßnahme durch 
Flucht entzogen hat und welche Maßnahmen zum Schutz des Verletzten deswegen 
gegebenenfalls getroffen worden sind; 

4. dem Verurteilten erneut Vollzugslockerung oder Urlaub gewährt wird, wenn dafür ein 
berechtigtes Interesse dargelegt oder ersichtlich ist und kein überwiegendes 
schutzwürdiges Interesse des Verurteilten am Ausschluss der Mitteilung vorliegt. 

 
Die Mitteilung erfolgt durch die Stelle, welche die Entscheidung gegenüber dem 
Beschuldigten oder Verurteilten getroffen hat; in den Fällen des Satzes 1 Nummer 3 erfolgt 
die Mitteilung durch die zuständige Staatsanwaltschaft. 
 
(3) Der Verletzte ist über die Informationsrechte aus Absatz 2 Satz 1 nach der 

Urteilsverkündung oder Einstellung des Verfahrens zu belehren. Über die 
Informationsrechte aus Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 und 3 ist der Verletzte zudem bei 
Anzeigeerstattung zu belehren, wenn die Anordnung von Untersuchungshaft gegen den 
Beschuldigten zu erwarten ist. 

 
(4) Mitteilungen können unterbleiben, sofern sie nicht unter einer Anschrift möglich sind, die 

der Verletzte angegeben hat. Hat der Verletzte einen Rechtsanwalt als Beistand gewählt, 
ist ihm ein solcher beigeordnet worden oder wird er durch einen solchen vertreten, so gilt 
§ 145a entsprechend. 

 
§ 406f Verletztenbeistand 
 
(1) Verletzte können sich des Beistands eines Rechtsanwalts bedienen oder sich durch einen 

solchen vertreten lassen. Einem zur Vernehmung des Verletzten erschienenen 
anwaltlichen Beistand ist die Anwesenheit gestattet. 

 
(2) Bei einer Vernehmung von Verletzten ist auf deren Antrag einer zur Vernehmung 

erschienenen Person ihres Vertrauens die Anwesenheit zu gestatten, es sei denn, dass 
dies den Untersuchungszweck gefährden könnte. Die Entscheidung trifft die die 
Vernehmung leitende Person; die Entscheidung ist nicht anfechtbar. Die Gründe einer 
Ablehnung sind aktenkundig zu machen. 

 
§ 406g Psychosoziale Prozessbegleitung 
 
(1) Verletzte können sich des Beistands eines psychosozialen Prozessbegleiters bedienen. 

Dem psychosozialen Prozessbegleiter ist es gestattet, bei Vernehmungen des Verletzten 
und während der Hauptverhandlung gemeinsam mit dem Verletzten anwesend zu sein. 
 

(2) Die Grundsätze der psychosozialen Prozessbegleitung sowie die Anforderungen an die 
Qualifikation und die Vergütung des psychosozialen Prozessbegleiters richten sich nach 
dem Gesetz über die psychosoziale Prozessbegleitung im Strafverfahren vom 21. 
Dezember 2015 (BGBl. I S. 2525, 2529) in der jeweils geltenden Fassung. 
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(3) Unter den in § 397a Absatz 1 Nummer 4 und 5 bezeichneten Voraussetzungen ist dem 

Verletzten auf seinen Antrag ein psychosozialer Prozessbegleiter beizuordnen. Unter den 
in § 397a Absatz 1 Nummer 1 bis 3 bezeichneten Voraussetzungen kann dem Verletzten 
auf seinen Antrag ein psychosozialer Prozessbegleiter beigeordnet werden, wenn die 
besondere Schutzbedürftigkeit des Verletzten dies erfordert. Die Beiordnung ist für den 
Verletzten kostenfrei. Für die Beiordnung gilt § 142 Absatz 1 entsprechend. Im 
Vorverfahren entscheidet das nach § 162 zuständige Gericht. 

 
(4) Einem nicht beigeordneten psychosozialen Prozessbegleiter kann die Anwesenheit bei 

einer Vernehmung des Verletzten untersagt werden, wenn dies den Untersuchungszweck 
gefährden könnte. Die Entscheidung trifft die die Vernehmung leitende Person; die 
Entscheidung ist nicht anfechtbar. Die Gründe einer Ablehnung sind aktenkundig zu 
machen. 

 
§ 406h Beistand des nebenklageberechtigten Verletzten 
 
(1) Nach § 395 zum Anschluss mit der Nebenklage Befugte können sich auch vor Erhebung 

der öffentlichen Klage und ohne Erklärung eines Anschlusses eines Rechtsanwalts als 
Beistand bedienen oder sich durch einen solchen vertreten lassen. Sie sind zur 
Anwesenheit in der Hauptverhandlung berechtigt, auch wenn sie als Zeugen vernommen 
werden sollen. Ist zweifelhaft, ob eine Person nebenklagebefugt ist, entscheidet über das 
Anwesenheitsrecht das Gericht nach Anhörung der Person und der Staatsanwaltschaft; 
die Entscheidung ist unanfechtbar. 

 
(2) Der Rechtsanwalt des Nebenklagebefugten ist zur Anwesenheit in der 

Hauptverhandlung berechtigt; Absatz 1 Satz 3 gilt entsprechend. Er ist vom Termin der 
Hauptverhandlung zu benachrichtigen, wenn seine Wahl dem Gericht angezeigt oder 
er als Beistand bestellt wurde. Die Sätze 1 und 2 gelten bei richterlichen 
Vernehmungen und der Einnahme richterlichen Augenscheins entsprechend, es sei 
denn, dass die Anwesenheit oder die Benachrichtigung des Rechtsanwalts den 
Untersuchungszweck gefährden könnte. 4Nach richterlichen Vernehmungen ist dem 
Rechtsanwalt Gelegenheit zu geben, sich dazu zu erklären oder Fragen an die 
vernommene Person zu stellen. 5Ungeeignete oder nicht zur Sache gehörende 
Fragen oder Erklärungen können zurückgewiesen werden. 6§ 241a gilt entsprechend. 

 
(3) § 397a gilt entsprechend für 
 

1. die Bestellung eines Rechtsanwalts und 
2. die Bewilligung von Prozesskostenhilfe für die Hinzuziehung eines Rechtsanwalts. 

 
Im vorbereitenden Verfahren entscheidet das nach § 162 zuständige Gericht. 

 
(4) Auf Antrag dessen, der zum Anschluß als Nebenkläger berechtigt ist, kann in den Fällen 

des § 397a Abs. 2 einstweilen ein Rechtsanwalt als Beistand bestellt werden, wenn 
 
1. dies aus besonderen Gründen geboten ist, 
2. die Mitwirkung eines Beistands eilbedürftig ist und 
3. die Bewilligung von Prozeßkostenhilfe möglich erscheint, eine rechtzeitige 

Entscheidung hierüber aber nicht zu erwarten ist. 
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Für die Bestellung gelten § 142 Abs. 1 und § 162 entsprechend. Die Bestellung endet, wenn 
nicht innerhalb einer vom Richter zu bestimmenden Frist ein Antrag auf Bewilligung von 
Prozeßkostenhilfe gestellt oder wenn die Bewilligung von Prozeßkostenhilfe abgelehnt wird. 
 
§ 406i Unterrichtung des Verletzten über seine Befugnisse im Strafverfahren 
 
(1) Verletzte sind möglichst frühzeitig, regelmäßig schriftlich und soweit möglich in einer für 

sie verständlichen Sprache über ihre aus den §§ 406d bis 406h folgenden Befugnisse im 
Strafverfahren zu unterrichten und insbesondere auch auf Folgendes hinzuweisen: 
 
1. sie können nach Maßgabe des § 158 eine Straftat zur Anzeige bringen oder einen 

Strafantrag stellen; 
2. sie können sich unter den Voraussetzungen der §§ 395 und 396 oder des § 80 Absatz 

3 des Jugendgerichtsgesetzes der erhobenen öffentlichen Klage mit der Nebenklage 
anschließen und dabei 
a. nach § 397a beantragen, dass ihnen ein anwaltlicher Beistand bestellt oder für 

dessen Hinzuziehung Prozesskostenhilfe bewilligt wird, 
b. nach Maßgabe des § 397 Absatz 3 und der §§ 185 und 187 des 

Gerichtsverfassungsgesetzes einen Anspruch auf Dolmetschung und Übersetzung 
im Strafverfahren geltend machen; 

3. sie können einen aus der Straftat erwachsenen vermögensrechtlichen Anspruch nach 
Maßgabe der §§ 403 bis 406c und des § 81 des Jugendgerichtsgesetzes im 
Strafverfahren geltend machen; 

4. sie können, soweit sie als Zeugen von der Staatsanwaltschaft oder dem Gericht 
vernommen werden, einen Anspruch auf Entschädigung nach Maßgabe des 
Justizvergütungs- und -entschädigungsgesetzes geltend machen; 

5. sie können nach Maßgabe des § 155a eine Wiedergutmachung im Wege eines Täter-
Opfer-Ausgleichs erreichen. 

 
(2) Liegen Anhaltspunkte für eine besondere Schutzbedürftigkeit des Verletzten vor, soll der 

Verletzte im weiteren Verfahren an geeigneter Stelle auf die Vorschriften hingewiesen 
werden, die seinem Schutze dienen, insbesondere auf § 68a Absatz 1, die §§ 247 und 
247a sowie die §§ 171b und 172 Nummer 1a des Gerichtsverfassungsgesetzes. 

 
(3) Minderjährige Verletzte und ihre Vertreter sollten darüber hinaus im weiteren Verfahren an 

geeigneter Stelle auf die Vorschriften hingewiesen werden, die ihrem Schutze dienen, 
insbesondere auf die §§ 58a und 255a Absatz 2, wenn die Anwendung dieser Vorschriften 
in Betracht kommt, sowie auf § 241a. 
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Elterliche Sorge nicht miteinander verheirateter Eltern 
Quelle: www.dejure.org/gesetze/BGB (Mai 2023) 
 
§ 1626a Elterliche Sorge nicht miteinander verheirateter Eltern; Sorgeerklärungen 
 
(1) Sind die Eltern bei der Geburt des Kindes nicht miteinander verheiratet, so steht ihnen die 

elterliche Sorge gemeinsam zu,  
1. wenn sie erklären, dass sie die Sorge gemeinsam übernehmen wollen 

(Sorgeerklärungen), 
2. wenn sie einander heiraten oder 
3. soweit ihnen das Familiengericht die elterliche Sorge gemeinsam überträgt. 
 

(2) Das Familiengericht überträgt gemäß Absatz 1 Nummer 3 auf Antrag eines Elternteils die 
elterliche Sorge oder einen Teil der elterlichen Sorge beiden Eltern gemeinsam, wenn die 
Übertragung dem Kindeswohl nicht widerspricht. Trägt der andere Elternteil keine Gründe 
vor, die der Übertragung der gemeinsamen elterlichen Sorge entgegenstehen können, 
und sind solche Gründe auch sonst nicht ersichtlich, wird vermutet, dass die gemeinsame 
elterliche Sorge dem Kindeswohl nicht widerspricht. 

 
(3) Im Übrigen hat die Mutter die elterliche Sorge. 
 
Gemeinsames Sorgerecht nach der Scheidung 
 
Seit 1998 wird im Scheidungsverfahren nur noch dann über das Sorgerecht entschieden, 
wenn dies einer oder beide Elternteile beantragt (BGB § 1671). Ohne Antrag bleibt es auch 
nach der Scheidung beim gemeinsamen Sorgerecht. Somit ist die gemeinsame elterliche 
Sorge der Regelfall. 
 
Umgangsrecht 
 
BGB § 1684 Umgang des Kindes mit den Eltern 
 
(1) Das Kind hat das Recht auf Umgang mit jedem Elternteil; jeder Elternteil ist zum Umgang 

mit dem Kind verpflichtet und berechtigt. 
 

(2) Die Eltern haben alles zu unterlassen, was das Verhältnis des Kindes zum jeweils anderen 
Elternteil beeinträchtigt oder die Erziehung erschwert. Entsprechendes gilt, wenn sich das 
Kind in der Obhut einer anderen Person befindet. 
 

(3) Das Familiengericht kann über den Umfang des Umgangsrechts entscheiden und seine 
Ausübung, auch gegenüber Dritten, näher regeln. Es kann die Beteiligten durch 
Anordnungen zur Erfüllung der in Absatz 2 geregelten Pflicht anhalten. Wird die Pflicht 
nach Absatz 2 dauerhaft oder wiederholt erheblich verletzt, kann das Familiengericht auch 
eine Pflegschaft für die Durchführung des Umgangs anordnen (Umgangspflegschaft). Die 
Umgangspflegschaft umfasst das Recht, die Herausgabe des Kindes zur Durchführung 
des Umgangs zu verlangen und für die Dauer des Umgangs dessen Aufenthalt zu 
bestimmen. Die Anordnung ist zu befristen. Für den Ersatz von Aufwendungen und die 
Vergütung des Umgangspflegers gilt § 277 des Gesetzes über das Verfahren in 
Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit entsprechend. 
 

(4) Das Familiengericht kann das Umgangsrecht oder den Vollzug früherer Entscheidungen 
über das Umgangsrecht einschränken oder ausschließen, soweit dies zum Wohl des 
Kindes erforderlich ist. Eine Entscheidung, die das Umgangsrecht oder seinen Vollzug für 
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längere Zeit oder auf Dauer einschränkt oder ausschließt, kann nur ergehen, wenn 
andernfalls das Wohl des Kindes gefährdet wäre. Das Familiengericht kann insbesondere 
anordnen, dass der Umgang nur stattfinden darf, wenn ein mitwirkungsbereiter Dritter 
anwesend ist. Dritter kann auch ein Träger der Jugendhilfe oder ein Verein sein; dieser 
bestimmt dann jeweils, welche Einzelperson die Aufgabe wahrnimmt. 

 
BGB § 1685 Umgang des Kindes mit anderen Bezugspersonen 
 
(1) Großeltern und Geschwister haben ein Recht auf Umgang mit dem Kind, wenn dieser dem 

Wohl des Kindes dient. 
 

(2) Gleiches gilt für enge Bezugspersonen des Kindes, wenn diese für das Kind tatsächliche 
Verantwortung tragen oder getragen haben (sozial-familiäre Beziehung). Eine Übernahme 
tatsächlicher Verantwortung ist in der Regel anzunehmen, wenn die Person mit dem Kind 
längere Zeit in häuslicher Gemeinschaft zusammengelebt hat. 
 

(3) § 1684 Abs. 2 bis 4 gilt entsprechend. Eine Umgangspflegschaft nach § 1684 Abs. 3 Satz 
3 bis 5 kann das Familiengericht nur anordnen, wenn die Voraussetzungen des § 1666 
Abs. 1 erfüllt sind. 
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§ 8 a SGB VIII 
Quelle: www.dejure.org/gesetze/SGBVIII (Oktober 2021) 
 
§ 8a Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung 

 
(1) Werden dem Jugendamt gewichtige Anhaltspunkte für die Gefährdung des Wohls eines 
Kindes oder Jugendlichen bekannt, so hat es das Gefährdungsrisiko im Zusammenwirken 
mehrerer Fachkräfte einzuschätzen. 2Soweit der wirksame Schutz dieses Kindes oder dieses 
Jugendlichen nicht in Frage gestellt wird, hat das Jugendamt die Erziehungsberechtigten sowie 
das Kind oder den Jugendlichen in die Gefährdungseinschätzung einzubeziehen und, sofern 
dies nach fachlicher Einschätzung erforderlich ist, 
 

1. sich dabei einen unmittelbaren Eindruck von dem Kind und von seiner persönlichen 
Umgebung zu verschaffen sowie 
 

2. Personen, die gemäß § 4 Absatz 3 des Gesetzes zur Kooperation und Information im 
Kinderschutz dem Jugendamt Daten übermittelt haben, in geeigneter Weise an der 
Gefährdungseinschätzung zu beteiligen. 

 
Hält das Jugendamt zur Abwendung der Gefährdung die Gewährung von Hilfen für geeignet 
und notwendig, so hat es diese den Erziehungsberechtigten anzubieten. 
 
(2) Hält das Jugendamt das Tätigwerden des Familiengerichts für erforderlich, so hat es das 
Gericht anzurufen; dies gilt auch, wenn die Erziehungsberechtigten nicht bereit oder in der 
Lage sind, bei der Abschätzung des Gefährdungsrisikos mitzuwirken. Besteht eine dringende 
Gefahr und kann die Entscheidung des Gerichts nicht abgewartet werden, so ist das 
Jugendamt verpflichtet, das Kind oder den Jugendlichen in Obhut zu nehmen. 
 
(3) Soweit zur Abwendung der Gefährdung das Tätigwerden anderer Leistungsträger, der 
Einrichtungen der Gesundheitshilfe oder der Polizei notwendig ist, hat das Jugendamt auf die 
Inanspruchnahme durch die Erziehungsberechtigten hinzuwirken. 2Ist ein sofortiges 
Tätigwerden erforderlich und wirken die Personensorgeberechtigten oder die 
Erziehungsberechtigten nicht mit, so schaltet das Jugendamt die anderen zur Abwendung der 
Gefährdung zuständigen Stellen selbst ein. 
 
(4) In Vereinbarungen mit den Trägern von Einrichtungen und Diensten, die Leistungen nach 
diesem Buch erbringen, ist sicherzustellen, dass 

1. deren Fachkräfte bei Bekanntwerden gewichtiger Anhaltspunkte für die Gefährdung 
eines von ihnen betreuten Kindes oder Jugendlichen eine Gefährdungseinschätzung 
vornehmen, 
 

2. bei der Gefährdungseinschätzung eine insoweit erfahrene Fachkraft beratend 
hinzugezogen wird sowie 
 

3. die Erziehungsberechtigten sowie das Kind oder der Jugendliche in die 
Gefährdungseinschätzung einbezogen werden, soweit hierdurch der wirksame Schutz 
des Kindes oder Jugendlichen nicht in Frage gestellt wird. 

 
In den Vereinbarungen sind die Kriterien für die Qualifikation der beratend hinzuzuziehenden 
insoweit erfahrenen Fachkraft zu regeln, die insbesondere auch den spezifischen 
Schutzbedürfnissen von Kindern und Jugendlichen mit Behinderungen Rechnung tragen. 
Daneben ist in die Vereinbarungen insbesondere die Verpflichtung aufzunehmen, dass die 
Fachkräfte der Träger bei den Erziehungsberechtigten auf die Inanspruchnahme von Hilfen 
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hinwirken, wenn sie diese für erforderlich halten, und das Jugendamt informieren, falls die 
Gefährdung nicht anders abgewendet werden kann. 
 
(5) In Vereinbarungen mit Kindertagespflegepersonen, die Leistungen nach diesem Buch 
erbringen, ist sicherzustellen, dass diese bei Bekanntwerden gewichtiger Anhaltspunkte für die 
Gefährdung eines von ihnen betreuten Kindes eine Gefährdungseinschätzung vornehmen und 
dabei eine insoweit erfahrene Fachkraft beratend hinzuziehen. 2Die Erziehungsberechtigten 
sowie das Kind sind in die Gefährdungseinschätzung einzubeziehen, soweit hierdurch der 
wirksame Schutz des Kindes nicht in Frage gestellt wird. 3Absatz 4 Satz 2 und 3 gilt 
entsprechend. 
 
(6) Werden einem örtlichen Träger gewichtige Anhaltspunkte für die Gefährdung des Wohls 
eines Kindes oder eines Jugendlichen bekannt, so sind dem für die Gewährung von Leistungen 
zuständigen örtlichen Träger die Daten mitzuteilen, deren Kenntnis zur Wahrnehmung des 
Schutzauftrags bei Kindeswohlgefährdung nach § 8a erforderlich ist. Die Mitteilung soll im 
Rahmen eines Gespräches zwischen den Fachkräften der beiden örtlichen Träger erfolgen, an 
dem die Personensorgeberechtigten sowie das Kind oder der Jugendliche beteiligt werden 
sollen, soweit hierdurch der wirksame Schutz des Kindes oder des Jugendlichen nicht in Frage 
gestellt wird. 
 
§ 8b Fachliche Beratung und Begleitung zum Schutz von Kindern und Jugendlichen 
 
(1) Personen, die beruflich in Kontakt mit Kindern oder Jugendlichen stehen, haben bei der 
Einschätzung einer Kindeswohlgefährdung im Einzelfall gegenüber dem örtlichen Träger der 
Jugendhilfe Anspruch auf Beratung durch eine insoweit erfahrene Fachkraft. 
 
(2) Träger von Einrichtungen, in denen sich Kinder oder Jugendliche ganztägig oder für einen 
Teil des Tages aufhalten oder in denen sie Unterkunft erhalten, und die zuständigen 
Leistungsträger, haben gegenüber dem überörtlichen Träger der Jugendhilfe Anspruch auf 
Beratung bei der Entwicklung und Anwendung fachlicher Handlungsleitlinien 
 

1. zur Sicherung des Kindeswohls und zum Schutz vor Gewalt sowie 
 

2. zu Verfahren der Beteiligung von Kindern und Jugendlichen an strukturellen 
Entscheidungen in der Einrichtung sowie zu Beschwerdeverfahren in persönlichen 
Angelegenheiten. 

 
(3) Bei der fachlichen Beratung nach den Absätzen 1 und 2 wird den spezifischen 
Schutzbedürfnissen von Kindern und Jugendlichen mit Behinderungen Rechnung getragen. 


